	

	Skandal im Landgericht Köln

Oder, wie der zionistische Logen- Katsa- und Sayanim Netzwerksumpf über die devote Justiz in BRD-Gerichten die Deutschen im Land der Deutschen der Rechtsbeugung und Rechtswillkür aussetzen dürfte.
Laut der nicht rechtskräftig von den drei Richtern unterzeichneten „einstweiliger Verfügung“ vom 02.01.2004 (Neujahr, hört, hört) in Sachen Denis Lindenberg, der Veröffentlichung des Buches von Lothar Harold Schulte, „Der Anschlag“, mit dem AZ: 28 O 753/03, diverse andere Aktenzeichen, die u. e. Dienstaufsichtsbeschwerde mit dem Schreiben vom 13.07.2004 an den Präsidenten des Landgerichtes Köln, sowie die Klage vor dem OLG Köln, AZ 1 Zs 827/04 -87/04 gegen die Richter Reske, Becks, Dr. Hohlweck, samt der Justizangestellten Wrobel (AZ: 64 Js 111/04 bei der Staatsanwaltschaft Köln), darf der BfeD-Gründer nicht mehr das o. e. Buch mit den u. e. Inhalten unter Strafandrohung von jeweils 250.000 Euro veröffentlichen. – Indem der Autor & Sprengstoffexperte Lothar Harold Schulte möglicherweise erwähnen soll, daß auf den Vorsitzenden des Zentralrates der europäischen Juden und Vize-Präsidenten der Juden in Deutschland, Dr. Michel Friedman (alias Paolo Pinkel), ein Anschlag verübt werden sollte, in dessen Folge möglicherweise Jürgen W. Möllemann sterben musste. 

Auszug aus: www.bfed.dk und www.bfed.nl 
Alle folgenden Bemerkungen in allen Homepages des BfeD-Gründers, die Gegenteiliges aussagen sind falsch, denn wenn ein BRD-Gericht, in dem fast alle Bediensteten jüdisch klingende Namen haben dürften, in einem Beschluß anordnet, es sei verboten das Buch „Der Anschlag“ zu veröffentlichen (siehe oben die 250.000 Euro-Maulkorb-Keule) , dann hält sich natürlich der Gründer und Vorsitzende vom Bund für echte Demokratie e.V. daran. – Die Veröffentlichung hat er sofort unterlassen und hält sich natürlich an die Auflagen, denn wer hat so locker mal einige 250.000 Euro auf seinem Sparbuch?

Zumal dieser bei einem Monatseinkommen von 738,55 Euro seine gerade arbeitslos gewordene philippinische Ehefrau und den gemeinsamen 15-jährigem Sohn ernähren, sprich Strom, Wasser, Heizung, Essen, Kleidung, Reparaturen, Schuhe, Seife und die monatliche Busfahrkarte kaufen muß. – 

Sowie über eine Nötigung und Erpressung per Haftbefehl durch den Vellmarer Ober-Gerichtsvollzieher Wolfgang Petry, AZ: DRII-1217/04 jeden Monat 140,58 Euro an die Kölner Denis Lindenberg Rechtsanwälte Schmidt-Lohnhart für einen nicht unterschriebenen Kostenfestsetzungsbeschluß des LG Köln vom 13.02.2004, Rechtspflegerin Willach ohne Unterschrift, jedoch unterzeichnet von der o. e. Justizangestellten Wrobel, hinblättern muß.

Da alle beteiligten Justizmitarbeiter „gesegnete“ Namen tragen dürften, mit den besonderen Genen ausgestattet zu sein scheinen, hat das BRD-Gericht natürlich Recht und der Goy (Nichtjude) und Amalek (christlicher Nichtjude) Norbert Steinbach unrecht, wie im Talmud nachzulesen sein könnte. - Obwohl der vermutlich auch einen jüdischen Großvater mit dem Namen Peter Stein gehabt haben dürfte, was ihm aber niemals bewusst wurde und er deshalb für sein deutsches Volk kämpft und nicht für die Zerstörung und Ausraubung der Deutschen unter ZIONs Weltbeherrschungs-Wahn. 
Ich, der BfeD-Gründer und Vorsitzende muß also unter Strafandrohung von 250.000 Euro, dem Sinne nach sagen, daß „das Buch von Lothar Harold Schulte, der Anschlag“ erstunken und erlogen ist, bzw. Lothar Harold Schulte möglicherweise der größte Betrüger seit den Hitler Tagebüchern ist und man bei ihm möglicherweise sogar Rauschgift, Kokain und/oder Kinderpornobilder finden würde. 

OK, ihr selbsternannten Herrenmenschen, ihr geistig elitäre Adels- und Inzuchtrasse (so Graf Coudenhove-Kalergi, 1923 vor der jüdischen Freimaurerloge in Wien, heute die Paneuropa-Union) über uns Deutsche im Land der Deutschen!

Hören Sie gut zu, dann ist das gesamte Buch mit den Skinheads in Leipzig Wurzen, der Waffen- und Sprengstoffausbildung halt erstunken und erlogen! – 

Aber, warum stellt ihr denn den Autor nicht vor Gericht? – 

Wovor habt ihr Angst?

Warum hat er mit Beschluß vom 27.11.2003, LG Köln, AZ: 28 O 687/03 auch nur den 250.000 Euro Maulkorb erhalten? – 

Stinkt das nicht mächtig?

Warum duckt ihr euch weg? – Warum fragt ihr nicht den Vorsitzenden vom Zentralrat der Juden in Deutschland? –

Wer hat denn den damals 22-jährigen jungen Lothar Harold Schulte in den drei Kölner NPD-Kneipen „angeschoben?“ – Damit der 11 Jahre Gefängnis bekam und der andere aus dem Bückeburger Wehrwolf-Prozeß heute die „Skinheads“ für Bier und Gehacktes-Brötchen fürs CNN & N-TV Zionistenfernsehen zur geldströmenden „Hitler-Monster-Warmhaltung“ antanzen lässt?

Es ist doch so einfach, die Wahrheit an das Tageslicht zu bekommen! – Nein, da wird der Autor mit Nichtigkeiten, Verfolgungen und auch noch über das Logensystem in Wiehl niedergeknüppelt (siehe Dr. (NRW) Paul Spiegel-Lesung in der Sparkasse Wiehl/neben der Logenkneipe und den NRW-Atombunkeranlagen), der Agger-Strom über die Firma des Bürgermeisters Becker-Blonigen abgestellt, die Sozialhilfe gesperrt, die Telekom sperrt die Telefone, das Internet, die Focus-Kamera in der Klever Schwanenburg, die vertuschte Strafanzeige des Reporters usw.; - alles seltsame Schikanen, nur wegen einem kleinen Lügenbold?

Jeder christlich erzogene, ausgetretene, aufrechte deutsche Familienvater hätte ein schlechtes Gewissen in diesem Kölner Polit-Justiz-Krimi, aber das dürfte ja in diesen elitären Kreisen keine menschlichen Regungen bewirken; - denn der Talmud, dem Lehrbuch dieser khasarischen, semitischen Spezies sollen ja die passenden Anweisungen & Regelungen zu lesen sein, wie ganz unten per Download unter „Talmud-Zitate“ und dort im „Talmud-Querschnitt“ zu lesen ist.

Daß Sie nicht an der Aufklärung der Wahrheit interessiert sind, wird wunderbar aus der „einstweiligen Verfügung“ gegen Lothar Harold Schulte, ebenfalls 250.000 Euro Maulkorbknete ersichtlich, wie unter dem AZ: 28 O 687/03 vom 27.11.2003 zu lesen ist, übrigens genau zu der Zeit, als den BfeD auch die steuerliche Gemeinnützigkeit durch die Finanzamts-Sayan in Kassel entzogen wurde.

Natürlich haben in Köln die Richter Reske, Büch, Dr. Koepsel, ebenfalls nicht unterschrieben, lediglich die Justizangestellte Wrobel mußte mit ihrer Unterschrift als bessere „Tippse“ mit ihren wenigen Kröten für ihre fürstlich verdienenden drei Chefs in den schwarzen Roben, den Kopf hinhalten?

Hierzu passt auch die andere talmudische Art der Meinungsunterdrückung, die jüdische Spitzfindigkeit, „den Spieß umzudrehen“ und die Vertuschung durch die devoten Kasseler Justiz-Sayan im Zusammenspiel mit dem Polizeipräsidium Nordhessen, dem Polizeibeamten L (ions) Eckhard Sauer.

Übrigens wenige Zimmer neben dem KOK Lenz, der am 02.08.2004 die Hausdurchsuchung mit 7 bewaffneten Beamten leitete, Verbrecherfotos und Fingerabdrücke (möglicherweise im Auftrage von der Kasseler Lions-Loge? - Oder Paul Spiegel?) anfertigen ließ, wie in Sachen „versteckte Kloppmann-Antenne“ und die Verstrahlung über das normale 220 Volt EAM-Stromnetz in Vellmar, Kassel, Halle usw., möglicherweise sogar in der gesamten BRD, aufgezeigt wurde.

Wen wundert da schon folgender Logenbeitrag der Kasseler Lions:

16.02.04
19.45 Uhr
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 37, Kassel
Besuch mit Damen
Organisatorischer Aufbau der Polizei in Nordhessen
L Eckhard Sauer

16.04.04 
19.30 Uhr
EAM, Monteverdistraße 2, 34131 Kassel
Gemeinsamer Vortrag mit Damen der drei Kasseler Lions Clubs
Generalintendant Thomas Bockelmann 
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von Braunmühl, Lions-Club, Sekretär, Kassel

Quelle am 12.08.2004, LC, Rubrik Clubabende:

http://www.lc-kassel-kurhessen.de/
Mehr über die „Drahtgebundene und Drahtlose Verstrahlung (DDV)“ in Deutschland finden Sie unter: www.bfed.info/offener_brief_an_die_eam_wolf_hatje_11062003.doc 

Beschwerde mit Strafantrag vom 13.07.2004
Norbert Steinbach, Spohrstrasse 9, 34246 Vellmar

Der Generalstaatsanwalt
Reichenspergerplatz 1                    
50670  Köln

Fax LG: 0221-477-3333, OLG: 0221-7711-600

STA: 0561-912-2310. JMIN: 0611-353-1608, 

PVE: 0561-910-2225, GSTA: 0221-7711-418   
Ihre Zeichen: 64 Js 111/04   Mein Zeichen: N. Steinbach     Vellmar, den 13.07.2004  

__________________________________________________________________________
- 64 Js 111/04 - Beschwerde gegen den Bescheid Zs 827/04 v. 02.07.2004

1. Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Rechtsbeugung nach § 339 StGB, Nichtbeachtung und Unterschlagung der Gegenklagen vom 18.02.2004, 20.02.2004 und 25.02.2004, mit Strafantrag und rechtshängigen Widerspruch gegen das ohne Unterschriften versehene und damit nichtige Urteil vom 02.01.2004 der Richter/in Reske, Becks, Dr. Hohlweck, samt der sich nach § 271, mittelbare Falschbeurkundung, Abs. 1 bis 4 schuldig gemachten Justizangestellten Wrobel. – Und selbst diese Falschbeurkundung erfolgte nicht in Urschrift, sondern lediglich als vom OGV Wolfgang Petry in Vellmar zugestellte Kopie mit kopierter Unterschrift. 

2.   Sowie in o. e. Sache gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß vom 13.02.2004, der auf das nichtige Urteil durch die nichtunterzeichnete Rechtspflegerin Willach erfolgte, samt der sich nach § 271, mittelbare Falschbeurkundung, Abs. 1 bis 4 erneut schuldig gemachten Justizangestellten Wrobel. 

3.  Unterstützung und Vertuschung der von dem Autor Lothar Harold Schulte angezeigten Straftaten in Sachen „Der Anschlag“ auf Dr. Michel Friedman in dessen Folge möglicherweise Jürgen W. Möllemann sterben mußte, wie im Internet dokumentiert, in Tateinheit mit den Beteiligten aus dem Kreise des khasarischen und semitischen (Logen) Sumpfes. 

4.   Nachweis der Eignung nach dem Rechtsberatungsgesetz auf Grund der Verordnung vom 26.06.1935 wegen Parteinahme zu Gunsten des o.e. Sumpfes.

Zu den o.e. Sachverhalten wird wie folgt Stellung genommen:

1) Das Urteil vom 02.01.2004 ist nichtig, da es von allen Richtern nicht unterschrieben wurde.

2) Das Urteil vom 02.01.2004 ist nichtig, da die Justizangestellte rechtswidrig unterzeichnet hat und selbst diese ungültige Unterschrift mir nur in Kopie vorgelegt wurde.

3) Das Urteil vom 02.01.2004 ist parteiisch, also nichtig und somit wird auf die Strafanträge AZ: 64 Js 111/04 bei der STA & GSTA Köln hingewiesen, sowie auf die Beschwerde beim OLG Köln vom 20.02.2004, eingegangen am 24.06.2004, AZ: 17 W 169/04, bestätigt am 30.06.2004, verwiesen

4) Da alle Beteiligten in Gemeinschaft zu Gunsten des o. e. Sumpfes um Herrn Denis Lindenberg herum und gegen Lothar Harold Schulte, Norbert Steinbach u.a. handeln, ist der Nachweis der Eignung nach dem Rechtsberatungsgesetz auf Grund der Verordnung vom 26.06.1935 für die Beteiligten, Reske, Becks, Dr. Hohlweck u. a. zwingend und zu erbringen.
B e g r ü n d u n g :

1.  Wie aus dem o. e. Urteil und den diversen Ablehnungen und Nichtbearbeitungen ersichtlich, dürften die unzuständigen Richter/innen von dem unzulässigen Landgericht bereits der Handlungen gemäß §§ 258a, 336, 339, 81 StGB sich selbst überführt haben, mit entsprechenden Folgen gemäß § 244 Abs. 2 StPO vor einem Gericht nach internationalem Recht, denn:

2.  Nach Art. 53 u. 107 der UN–Charta befindet sich das „fortbestehende „deutsche Reich“ unverändert immer noch im Kriegszustand, wobei sich die BRD-Gewalten als Feindstaat Nr. 1  für das deutsche Volk entwickelt haben dürften, denn:

 

3.  Die BRD ist nicht „Rechtsnachfolger“ des deutschen Reiches. Die BRD beschränkte staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt nur auf den Geltungsbereich des GG der BRD. Dies hat das BRD–BVG und andere bundesdeutsche Gerichte u.a. mit den Urteilen 2 BvL 6 / 56, 2 BvF 1/73 u. BvR 373 / 83; BVGE 2, 266 (277) 3, 288 (319 ff; 5, 85) so festgestellt. Diese Urteile sind nicht revidiert worden, auch nicht durch die widerrechtlich geänderten politischen Verhältnisse in Europa, besonders durch die BRD-Gewalt so mitbestimmt. Daraus resultiert: 

 

4.  Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes wird nach Schuldigsprechung des Täters gemäß Art. VIII durch ein Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe, einschließlich der Todesstrafe bestraft.  Darüber hinaus gibt es dazu Änderungen und Anordnungen, so daß das SHAEF-Gesetz Nr. 52 in 286 Kommentier- ungsausführungen mit zusätzlichen Ausführungen und Auflistungen aufgeschlüsselt ist.

 

5.  Da für die BRD-Gewalten bereits die Gesetze über die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 07.08.1952 (MRK), zum 03.09.1953 in Kraft getreten, laut Bekanntmachung vom 15.12.1953 (BGBGI:1954 II S 14) gelten und zwar neben dem Völkerrecht, darf gemäß Art. 5 und 6 der MRK die Rechterlangung nur durch ein unparteiisches und nur auf Gesetze beruhendes Gericht erfolgen, denn:
 

6. Durch die Streichung des Art. 23 GG (BGBI. 1990, Teil II, S. 885, 890, 23.09.1990) am 17.07.90 auf Grund der den Alliierten obliegenden Vorbehaltsrechte ist der territoriale Geltungsbereich des GG erloschen. Seit 18.07.1990 existiert also das besatzungsrechtliche Provisorium BRD das die Belange des Deutschen Volkes sozusagen treuhänderisch zu verwalten hatte, nicht mehr. Alle seit ihrem Erlöschen ab dem 18.07.1990 von der Regierung und den Behörden der - BRD -  getätigten Rechtsgeschäfte und Verwaltungsakte sind daher rechtswidrig und damit nichtig.

„Alle Beamten u. Vertreter der BRD begehen daher ab 18.07.1990  Landes- u. Hochverrat.“
7. Alle natürlichen und juristischen Personen in Deutschland, die für die Beseitigung dieses Sumpfes kämpfen, können sich auf das Widerstandsrecht gem. Art. 20 Abs. 4 GG zu Art. 25 GG berufen und auf diese o.e. Rechte beziehe ich mich und teile ihnen mit:

8. In diesen Fällen besteht eine Schadensersatzpflicht und die sofortige Entfernung aus dem Staatsdienst, unter Aberkennung aller Rechte, auch des Pensionsrechts.

Unabhängig dieser Tatsachen verweise ich auf das Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzänderung und anderer Gesetze vom 19.12.1998 (BGBI 1 § 3836 ).  

Wonach Juden jegliche Rechts-, Strafrechts-, Schöffen-, Justiz-, Steuerberater-, Gutachter- und Finanzberatungstätigkeiten untersagt ist, mit dem Hinweis auf Art. 25 GG zu Art.1 und 20 GG in Bezug auf § 81 und 220a StGB, sowie mit dem Hinweis auf die Gesetzesgrundlagen, nach denen alle staatlichen Bediensteten im öffentlichen Interesse handeln müssen, also auch Sie, die Beteiligten, Reske, Becks, Dr. Hohlweck, Wrobel und Willach, als Richter, bzw. Justizbeauftragte der nichtigen BRD:
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Somit fordere ich Sie auf, mir zu erklären, daß die Voraussetzungen gemäß den Durch-führungsvorschriften zur Verordnung für das Amt des Richters erfüllt sind. Lt. gültigen Durchführungsvorschriften vom 26.6.1935 ist der Ariernachweis zu erbringen. Seite 817 fordert neben der Angabe der Großloge und Freimaurergrad die folgende Bescheinigung:

 

Ich habe die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen gemacht. Trotz sorgfältiger Prüfung sind mir keine Umstände bekannt, welche die Annahme rechtfertigen könnte, daß ich nicht arischer Abstammung sei. Ich weiß, daß ich bei wissentlich falschen Angaben die fristlose Entlassung, die Anfechtung der Anstellung oder ein Dienststraf-verfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung zu gewärtigen habe.

..................  den .............   193...     ............................ (Unterschrift)

 

Juristisch hat niemand diese Vorschrift ändern können. Somit sind das die heute noch gültigen Rechtsvorschriften für diese öffentlichen Ämter, wie auch von den Justizministerien des Landes Brandenburg am 24.06.2004, Baden Württemberg am 28.06.2004 und Sachsen am 29.06.2004 und des Bundesministeriums der Justiz, Dr. Kurt Franz vom 29.06.2004, schriftlich bestätigt, um die Unabhängigkeit des öffentlichen Dienstes in den Justizbereichen zum Wohle des deutschen Volkes zu gewährleisten. 

Hier, als ein Beispiel, das Schreiben der "Ministerin Richstein:"



In Vergrößerung, bitte anklicken und staunen:

http://www.bfed.info/003_richstein_24062004.jpg  

Sollten Sie, die Beteiligten, Reske, Becks, Dr. Hohlweck, Wrobel und Willach u.a., die Vorschriften nicht erfüllen können, ist Ihr Dienstverhältnis von Anbeginn an                                        
n i c h t i g.
Sie haben alle Bezüge, Vergütungen und sonstigen Einnahmen aus ihrem Dienstverhältnis an das deutsche Volk unverzüglich zurückzuerstatten und Ihren Arbeitsplatz zu räumen. 

Alle Amtshandlungen, die Sie jemals vorgenommen haben, sind damit rechtsungültig, denn Sie handelten als Privatperson.     

Diese Dientaufsichtsbeschwerden und die Strafanzeigen bleiben, falls in den BRD-Gerichten Köln und der STA & GSTA Köln z. Zt. keine unparteiischen Bearbeiter zu finden sind,
r e c h t s h ä n g i g,
wobei die Bearbeitung nach der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit zu erfolgen hat. 

Sollte das nichtige Urteil vom 02.01.2004, der nichtige Kostenfestsetzungsbeschluß des Landgerichtes Köln vom 13.02.2004 und der daraus resultierende nichtige Haftbefehl des Amtsgerichtes Kassel, OGV Wolfgang Petry gegen mich nicht aufgehoben werden, wird täglich aufs Neue die Gemeinschaft der Justizopfer in der BRD und der Bund für echte Demokratie e.V. für entsprechende Öffentlichkeitsarbeit sorgen. – Und sich sogleich nach der Rückkehr von geordneten Verhältnissen, für Gerechtigkeit, Verfolgung der zionistischen Täter & Mittäter, sowie für Schadensersatz der 4 Millionen BRD-Justizopfer aus dem Vermögen der „elitären Inzuchtrasse“ einsetzen, wie Sie gerade in Rußland usw. beobachten dürfen.

In Erwartung rechtstragender Handlungen, vorbehaltlich weiterer Veranlassungen, mit der gebührenden Beachtung.
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Norbert Steinbach u.a.

Anlage: Putin-Brief vom 09.06.2004 

  

Dieser Justiz- Skandal im Landgericht Köln wurde per Email an 15.200 Adressen, wie Botschaften, Gerichtshöfe, System- Politiker- & Medien, Bürger, Mitstreiter zur Weiterleitung im Schneeballsystem gesendet, sowie im Internet unter http://www.bfed.dk/news/index.htm (Internet- Zeitung), www.justizopfer.info, www.justizopfer.org, www.bfed.nl u.a. veröffentlicht.

 

 

Strafantrag gegen die BRD u.a.
Nach der Hausdurchsuchung am 02.08.2004 durch 7 bewaffnete Personen vom Staats (Zionisten) schutz, einer Unterabteilung von Bundesinnenminister und dem 2004 er Bilderberger-Logenmitglied Otto Schily, sowie der Verhaftung zu "erkennungsdienstlichen Behandlung", der Beschlagnahme von 2 Computern des BfeD-Gründers und "gesundheitsfördernden Strahlenopfers" Norbert Steinbach, folgt hier der erneute, erweiterte Strafantrag, auf Grund neuer Erkenntnisse:

 

Strafantrag vom 10.08.2004 gegen die BRD, BIM Otto Schily, KOK Lenz, KOK Müller u.a. aus allen Gesichtspunkten in Sachen: 
A) AG Kassel: 421 C 3589/03, Amtsrichter Schultz, Schöffe und Bürgermeister Dirk Stochla, Linda Lörper, Damm, Wengartz usw. & 
B) AZ 1611 Js 15195/03, Staatsanwalt Dietrich, sowie zusätzlich KOK Müller usw. &
C) gegen die BRD, alle beteiligten Justizbedienstete und Unternehmen wie Deutsche Telekom und Kontent!
An die Staatsanwaltschaften, Gerichte und Polizeibehörden in der BRD! 
1. Strafantrag gegen Erika und Manfred Kloppmann, wegen Installation einer Strahlenwaffe & Vermietung des Anwesens Spohrstraße 22, 
2. gegen den Betreiber der Strahlenwaffe, Bundesinnenminister Otto Schily der Bundes Republik Deutschland, Abt. Staatsschutz, Herrn KOK Lenz u.a.
3. und gegen den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG u. a., der für die Demontage verantwortlich zu sein scheint, wie festgestellt wurde. 
4. Sowie Strafantrag gegen ALLE Betreiber des 220 Volt Stromnetzes in Deutschland und gegen den Vorsitzenden der EAM, Kassel, wegen des Verdachtes der Einspeisung von "gesundheitsschädlichen EVU-Stromnetz-Strahlen", vollkommen identisch mit den in 2002 / 2003 gemessenen und dokumentierten "gesundheitsschädlichen Kloppmann-Antennen-Strahlen" über ihre EVUs (0,8 Meter von kapaz. und ind. Verbrauchern) und über separate Einspeisungen (Verstärker, 1,1 Meter Strahlung, nicht nur bei vorgenannten Verbrauchern, sondern über das gesamte 220 Volt Leitungsnetz, also auch ohne Anschluß von Endgeräten) in der unmittelbaren Nachbarschaft der Spohrstraße 9, mit der Folge, daß nach wenigen Tagen Unwohlsein mit Augenflackern usw. eintritt und nach einigen Monaten vom Gehirn "Impulse" ausgehen, die ein unkontrolliertes Zucken der Arme, Beine und des Körpers verursachen, mir Angst & Unwohlsein.
5. Außerdem erinnere ich an die Rechtshängigkeit bis zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, des Strafantrages lt. meinem Schreiben vom 30.06.2004 & 03.02.2003 an die STA Kassel, Herrn Dietrich wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung durch Strahlenwaffen durch Erika und Manfred Kloppmann, hiermit erweitert, gegen alle erwähnten Personen, sowie um Ermittlungen, ob ein "Judaslohn" für die Installation und die Vermietung zum Betrieb der Strahlenwaffe gezahlt wurde, wenn ja, ob davon ein Haus gekauft wurde und fordere hiermit ggf. das möglicherweise erworbene Haus zzgl. 100 Millionen DM an Schadensersatz von den Beteiligten Logen-, Katsa- und Sayanim Netzwerktätern für erlittenen gesundheitliche und sonstige Schäden.
6. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß sich diesem Strafantrag die Anwohner in Vellmar und in der BRD anschließen werden und eine Sammelklage gegen die Betreiber über "Drahtlose und Drahtgebundene Strahlenwaffen" erfolgen wird. 

Mit der Bitte um Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft Kassel und Vernehmung aller beteiligten Personen, wie oben und unten erwähnt, verbleibe ich.
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Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, Spohrstraße 9, 34246 Vellmar, 

Tel.: 0561 - 820 20 277, www.bfed.dk, info@bfed.dk, www.bfed.info/mueller-justizopfer/ u. a.

Am 09.08.2004 - Zufällig gefunden und ganz unten ergänzt.
Versteckte Sendeantenne unter Plastik Schornstein und über das 220 Volt - Stromnetz
Betr.: Versteckte Mikrowellen-Strahlenwaffe im Schornstein des Nachbarn und über das 220 Volt Stromnetz von den EVUs direkt in unsere Schlafzimmer - Hausdurchsuchung 

Am 02.08.2004 wurde eine Hausdurchsuchung mit 7 Staatsschutz- = Zionistenschutz- Polizisten in 34246 Vellmar bei Kassel durchgeführt. 

Mehr: 

http://www.bfed.dk  
http://www.bfed.dk/mueller-justizopfer/
 
Hausdurchsuchung beim 
Bund für echte Demokratie e.V. 
in Vellmar bei Kassel! 

Bericht über die "besondere" Fahrt im Polizeiwagen zur "Erkennungsdienstlichen Behandlung", wie ein Schwerverbrecher & 

putin_flugblatt_07_09062004.doc - Version 07, mit der "geheimen Regierung", Dr. Paul Spiegel, Zentralrat der Juden (ZDJ) 

Sieben BRD-Beamte mit 4 Fahrzeugen vom Kasseler Staats (Zionisten) schutz, sowie der Vellmarer Polizei umstellten das Haus am Montag, den 02.08.2004 um 8 Uhr 30 und durchsuchten alle Räume auf Grund eines Beschlusses vom 12.07.2004, Amtsgericht Kassel, Abteilung 210, Richterin Schornstein (wie Haus/Gebäudeteil) - Bayer (mit ay), also natürlich eine von "DENEN." 

Auffällig war nur, daß gegenüber die Frau Erika Kloppmann in aller Ruhe und zu früher Stunde die Blumen goß und das Ganze genüßlich betrachtete, sowie zu dieser frühen Zeit alle Nachbarn aus ihrem Freundeskreis, eine frühere BGS-Beamten- und eine Polizei-Beamten-Familie, zusahen, die noch vor wenigen Tagen laut und überschwänglich im Garten gemeinsam feierten. - Auffällig war weiterhin die gute Laune von Herrn Manfred Kloppmann, der gestern und vorgestern mit seinem weißen VW-Bus, hinten mit der Astra-Pyramide drauf, unmittelbar vor dem Küchenfenster des BfeD-Gründers parkte, sang und Bier in Siegerposen verteilte. 

Am Montag, zur selben Zeit erfolgte parallel am 02.08.2004 ein gewaltsamer Zugriff in der Bielefelder Wohnung des Schwagers (wohnt in einem 6-Familienhaus), der seit 25 Jahren ebenfalls mit einer Philippinin verheiratet ist und der wegen einer Geburtstagsfeier mit seiner kompletten Familie zu Besuch in Vellmar verweilte. - 

Der Grund für diesen Zugriff; - ein 16 Jahre alter, verrosteter weißer Honda-Civic, der aus Kostengründen immer noch auf seine Adresse in Bielefeld zugelassen war und der zur Verteilung der Putin-Flugblätter benutzt wurde, natürlich oft und gerade auf den Parkplätzen der Kasseler Polizei, dem Arbeitsamt dort unmittelbar gegenüber und den diversen BRD-Gerichten. 

Schließlich haben wir vom BfeD ja nichts zu verbergen, auch haben wir keine versteckten Schornstein-Sendeantennen montiert und haben somit auch kein schlechtes Gewissen. - An der Hausdurchsuchung in Vellmar nahmen teil: 

- 1. Ein KOK Lenz (wie Sommer, Winter, Frühling), ZK10/ST, Tel.: 0561-910-3417, Fax.: 3415, leitete die Hausdurchsuchung, bei der folgende Personen zugegen waren: 

- 2. KOK Müller (Berufename), "Chef" von der Polizeistelle in Vellmar, früher im BGS-Gebäude, der auch in 2002 / 2003 die Strafanzeige gegen Kloppmann (versteckte Schornstein-Mikrowellen-Sendeantenne) mit den 26 Seiten des Homepage-Ausdrucks "Gesundheitsprotokoll" überreicht bekommen hatte und der später im Polizeiauto hinten links neben dem BfeD-Gründer Norbert Steinbach saß, 3. vorn rechts die kleine Frau (ohne Polizeiuniform), die Frau Reinhardt, vorn links, ein zweiter uniformierter Polizeibeamte, auch vom Polizeirevier Vellmar. - Weiterhin 4. KOK Engelhard (Engel wie Teufel), 5. PK Gebauer (...er und wie Bauer), 6. POK Hauser (...er und Haus) und 7. POK Langer (... er und Lang wie Kurz), alles "Gesegnete", aber nett. 

Bis auf den "Skinhead" mit dem Fotoapparat und der Glatze, das sind die schlimmsten und der KOK Lenz, der zwar auch fair und freundlich, aber dem die eiskalte und stahlharte Verbissenheit in den Augen anzusehen war. 

Auffällig hierbei war, daß der BfeD-Gründer sogleich von der Einfahrt in das Polizeiauto steigen sollte, aber der Herr Müller sofort rief: "Nein, auf die andere Seite, hinten rechts!" - Der Hintergrund war kurz danach zu verstehen, denn von dieser Seite konnten alle gaffenden Kloppmann- & Freunde- Zuschauer genüßlich zuschauen, was noch gesteigert wurde, indem der Polizeiwagen vor das Kloppmann-Haus fuhr, dort wendete und zurückfuhr, während die Frau des BfeD-Gründers, eine Asiatin die passenden Blicke der Frau Kloppmann zuwarf. - Hatte der KOK Müller seine Glaubensschwester Erika Kloppmann ... mann schon vor 2 Tagen informiert? 

Was uns Deutsche kalt läßt, zumindest leicht wegzustecken ist, bedeutet in anderen Kulturkreisen "das Gesicht zu verlieren", also ist für eine feinfühlige Philippinin, die größte Schmach. - Was auch erklärte, warum ihre Schwester in Bielefeld vor den anderen 5 Mietern sich schämen wird. 

In diesem neuen (Opel) Polizeiauto wurde Herrn Müller vom BfeD-Gründer angesprochen, der jedoch nicht bestätigen wollte, daß er Herr Müller sei (sein Name steht jedoch, wie später gelesen wurde, auf dem Durchsuchungsprotokoll), der jedoch die "26 Seiten Kloppmann-Verstrahlung" vor einigen Jahren persönlich in seinem Dienstzimmer überreicht bekam, also eindeutig erkannt wurde. 

Auf die Nachfrage des Bfed-Gründers, "aber ich habe ihnen doch die 26 Seiten mit der blauen Plastikbindung persönlich übergeben" sagte er leise, aber sehr gut zu verstehen: 

"Nun, Sie haben ja schließlich doch was erreicht." 

Worauf erwidert wurde, daß während der 10 Monate andauernden Verstrahlung ja auch täglich per Email-Versand, per Internet, sowie mit Fax, Telefon, Briefen und Flugblättern ohne Unterlassung gekämpft wurde. 

Bingo!!!!!!!!!!!! –

Da hatte der BfeD-Gründer, das "Kloppmann-Geheimdienst-Strahlenopfer" den Beweis! - 

Die haben also mit der Verstrahlung durch die versteckte Mikrowellen/Haarp- Sendeantenne aufgegeben, weil der BfeD-Gründer täglich, 10 Monate lang über das Internet die gesamte BRD "aufgemischt" hat. - So, und jetzt müssen wir nur noch die Mikrowellen/Haarp- Verstrahlung über die 220 Volt Stromleitung von den EVUs aus und über "Mikrowellen/Haarp-Hausverstärker" zum Thema machen, basta! 

Damit dürften die talmudischen Schandtaten der Katsa- und Sayanim Netzwerke im Wirtsland Deutschland täglich mehr im Lichte der Wahrheit erstrahlen. - Soll Herr Dr. (NRW) Paul Spiegel vom Zentralrat der Juden (ZDJ) nicht auch von "jüdische Verbindungen" gesprochen haben, die langsam, aber stetig wirken, wie bei Jürgen W. Möllemann zu erkennen gewesen sein könnte? 

Abschließend sei noch hinzugefügt, daß die Fingerabdrücke genommen wurden, Online Fotos in die Verbrecherkartei eingespeichert und eine Speichelprobe abgelehnt wurde. - Während dieser Zeit fand ein interessantes Gespräch zwischen dem Schwager, der Ehefrau und dem diensthabenden Wachtmeister am Eingang "Grüner Weg" statt, da die Putzfrau seinen gepanzerten Raum wischen mußte und er aus Langeweile mit vor der Tür stand, den Blick auf den Haupteingang des Kasseler Arbeitsamtes in 30 Meter Entfernung gerichtet. - 

Er kannte den Namen Steinbach, natürlich auch den Putin-Brief sowie die BfeD-Aufkleber und sagte: 

"In Kürze sind wir alle da drüben bei denen!" 

Dies Gedächtnisprotokoll wurde am 02.08.2004 nachmittags auf dem Laptop des Bielefelder Neffen geschrieben, da der BfeD-Computer, ein alter 130 er Pentium und der uralte 486 er von der ISDN-Telefonanlagenprogrammierung beschlagnahmt wurden. 

Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, BfeD-Gründer und Vorsitzender, Tel.: 0561 - 820 20 277, www.bfed.de ( gesperrt seit 03.08.2004, deshalb www.bfed.info, auch gesperrt im Februar 2006, deshalb www.bfed.dk und www.bfed.nl )

Ps.: Allen beteiligten Beamten im Polizeirevier Kassel wurde je ein Bfed-Autoaufkleber mit der Illuminati-Dollar-Pyramide übergeben, die auch genommen wurden. - Herzlichen Dank! - Den Herrn KOK Lenz bat der BfeD-Gründer Norbert Steinbach seinen Spiel- und Schulkameraden Norbert Werner ... er, sein Opa hieß Koch (grins) aus dem "Wegmannspark" schöne Grüße auszurichten, der dort im gleichen Gebäude der Leiter der Mordkommission ist. - Und der ihn als 14-jährigen einmal in einen Kinofilm mitnahm mit dem Namen "Exodus (Zionismusbewegung nach Israel mit dem gleichnamigen Schiff)", was natürlich erst im Alter von fast 58 Jahren verstanden wurde. 



Und so kommt durch das Internet stetig mehr die Wahrheit an den Tag und das ist gut so! -
Denn Lügen haben kürze Beine, auch wenn manche Lügen 60 Jahre geheim gehalten werden konnten.
Unten folgt der erweiterte Strafantrag gegen die Beteiligten sieben Staatsschutz-Beamten, sowie gegen den Internet-Provider Kontent.de und hier die Links zum Download beider Hauptprozesse:

Die beiden Prozesse in Sachen Kloppmann & Lindenberg
http://www.bfed.info/kloppmann_brd_strafantrag_10082004.doc 
http://www.bfed.info/lindenberg_brd_strafantrag_12082004.doc 
Nachsatz mit Strafantrag 
gegen alle Personen in Sachen AZ 1613 Js 25844/04 und 201 Ös & die Fa. Kontent:
 

Auf die Rechtshängigkeit dieser Strafanträge wegen neuer Erkenntnisse in o.e. Sachen bis zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland wird hingewiesen, 
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sowie auf das heute noch gültige Rechtsberatungsgesetz aus dem Jahre 1935, indem es Juden untersagt ist, in rechtsberatenden Berufen usw. tätig zu sein. - 
 
Sollten die beteiligten Personen sich zu dieser Volksgruppe zugehörig fühlen, so sind diese unrechtmäßig im Amt und haften mit ihrem gesamten in- und ausländischen Vermögen, sowie mit ihren ggf. erworbenen Pensionsansprüchen vor dem 18.07.1990 als Privatpersonen. 
 
Ach ja! - Und Herrn KOK Lenz möchte ich bitten, die 2 Computer zurückzubringen, die kompletten Fahndungs-Fotos als .jpg (möchte ich auf meiner Homepage veröffentlichen), die Fingerabdrücke (dito.) und das Schreiben an Kontent mitzugeben, auf Grund dessen die Sperrung aller deutschen Homepages, wie www.bfed.de usw. erfolgte, sowie einen Beschluß vom 12.07.2004, Abt. 201, AZ 1613 Js 25844/04 und 201 Ös mit der vollen Unterschrift der Frau Richterin Schornstein-Bayer vom AG Kassel, der so, wie vorgelegt nichtig ist, ja selbst die Urkundsbeamtin "Culy se" am 13.07.2004 noch nicht einmal sich getraut hat, ihre Namen unter ihre Unterschrift zu setzen. - 
 
Deshalb lege ich hiermit Widerspruch gegen die unrechtmäßige Hausdurchsuchung vom 02.08.2004 und die anschließende Entführung (Kloppmann Show Down, damit der vermutlich bei der Stange bleibt) unter Zwang zur "Erkennungsdienstlichen Feststellung" mit Ehrenrunde vor der blumengießenden Glaubensschwester Erika und stelle eränzend einen Strafantrag in o.e. Sache gegen die Richterin Schornstein-Bayer, AG Kassel, die Urkundbeamtin der Geschäftsstelle, Frau "Culy se", die Geschäftsführung der Firma Kontent.de, Herrn ULI Klinkhammer und bitte ebenfalls um die Zusendung der diversen Aktenzeichen. 
 
Und dann verweisen ich noch auf den Ratschlag von Frau Martina Pflock in der Anlage, die Sie, alle Justizbeteiligten auffordert mit voller Unterschrift, Namensnennung, alle Schreiben, Beschlüsse & Urteile zu versehen, auch von ihren Justizangestellen, damit wir Sie alle gesamt am Tage unseres Messias zur Verantwortung ziehen können, oder ducken Sie sich jetzt schon devot weg, um ja nicht für ihre Taten einstehen zu wollen?
 
Shalom und einen schönen Tag noch!
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Norbert Steinbach, Vorsitzender vom Bund für echte Demokratie e. V. 
und Mitglied in der Gemeinschaft der Justizopfer in der BRD
10.08.2004
 
Die Adresse von Kontent lautet: 
  
KONTENT GmbH 
Bismarckstr. 120, 47057 Duisburg 
E-Mail: Kontaktinformationen 
Hotline: +49 180 5 66 83 67 (€ 0.12/Min.) 
Fax: +49 203 3 09 43 10
Amtsgericht Duisburg HRB Nr.8762, USt.-Id. DE - 210 783 977 
Geschäftsführung: Uli Klinkhammer
 

Wir können gegen "DIE" da oben doch nichts tun! -
Das ist eine LÜGE der zionistischen Besatzer in Deutschland, basta!

Bitte kopieren Sie folgende Flugblätter zur Volksaufklärung und verteilen die per Email, Fax, Brief. 

Auch und gerade auf Montags- und Hartz 4 - Demonstrationen, denn dort werden die deutschen Michel besonders verkaspert. 

Die Wahrheit steht im Putin-Brief, basta!
Die größte Breitenwirkung wird auf Parkplätzen erzielt, wenn die erste Seite dieses einfach gehaltenen „Anfänger“ - Flugblatts hinter die Scheibenwischer gesteckt wird: 

http://www.bfed.info/flugblatt.doc
http://www.bfed.info/talmud_zitate.doc
http://www.bfed.info/putin_flugblatt_09062004.doc
http://www.bfed.info/einstweilige_verfuegung_gegen_brd.doc
Das Tagebuch der Martina Pflock von:

„abwasser-abzocke“ wurde vom BRD-StaatsSchutz zensiert, deshalb: 
www.bfed.info/vermaechtnis.htm
www.bfed.info/tagebuch.doc
www.volksstaat-hessen.net/abwasser/
www.bfed.info/bfed/putinklage_den_haag.doc
http://www.bfed.info/pflock_martina_sohn_06082004.doc
www.bfed.info/pflock_martina_strafantrag_althaus_04112004.doc
www.bfed.info/bfed/pflock_martina_kommission_europa_rat_04112004.doc



PAGE  
1

